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1. Einleitende Bemerkungen 

Eine Reform der Grundsteuer ist unabweisbar geworden. Dies ist nicht dem politischen Willen 

von Bund oder Ländern geschuldet, sondern geht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 10. April 2018 zurück, wonach die Einheitsbewertung zur Ermittlung der Bemessungs-

grundlage der Grundsteuer jedenfalls seit dem 1. Januar 2002 unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 

Grundgesetz und somit verfassungswidrig ist.1 Diese Entscheidung war spätestens seit dem 

Jahr 2010 absehbar, als der Bundesfinanzhof feststellte, dass „[…] das weitere Unterbleiben 

einer allgemeinen Neubewertung des Grundvermögens […]“ für Stichtage nach dem 1.1.2007 

mit der Verfassung nicht vereinbar ist (Pressemitteilung BFH vom 11. August 2010). Der Wis-

senschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium legte im Dezember 2010 eine Stellung-

nahme zur Grundsteuerreform vor, die Möglichkeiten zu einer Neubewertung der Immobilien 

in Deutschland mit einigermaßen vertretbarem administrativem Aufwand aufzeigte.2  

Gleichwohl haben Bund und Länder die vergangenen acht Jahre nicht für eine Reform nutzen 

können. Insbesondere unter den Ländern bestand keine Einigkeit, ob ein wertbasiertes Modell 

                                                 
*
 Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld, Walter Eucken Institut, Goethestr. 10, D-79100 Freiburg 

i. Br., Germany; email: feld@eucken.de. 
1 Siehe BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 - 1 BvL 11/14 - Rn. (1-181). 
2 Siehe Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2010): Stellungnahme zur Reform der Grundsteuer, Berlin. 
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oder ein reines Flächenmodell zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer her-

angezogen werden sollte. Diese Frontstellung besteht zwischen den beiden Lagern fort. Nur 

bleibt nun leider wenig Zeit, eine Reform der Grundsteuer auf den Weg zu bringen. Bis zum 

Ende des Jahres 2019 muss der Gesetzgeber die Grundsteuer reformiert haben und ein neues 

Bewertungsgesetz verabschiedet haben. Danach hat der Gesetzgeber fünf Jahre Zeit, also bis 

zum 31. Dezember 2024, die neuen Bewertungsregeln anzuwenden. Diese Frist ist für eine 

Bewertung aller Immobilien in Deutschland relativ kurz.  

Das Bundesfinanzministerium hat mittlerweile seine Vorschläge für eine Grundsteuerreform 

unterbreitet.3 Darin sind zwei Modelle enthalten, ein wertunabhängiges, flächenbasiertes Mo-

dell und ein wertabhängiges Modell, in das Boden- und Gebäudewertcharakteristika einfließen. 

Das Bundesfinanzministerium favorisiert sein wertabhängiges Grundsteuermodell. Vor diesem 

Hintergrund, und weil die Zeit drängt, spitzt sich die Debatte derzeit weiter zu. In diesem Bei-

trag soll daher das Für und Wider der unterschiedlichen Modelle beleuchtet werden. Zudem 

werden Weiterungen der Reform, insbesondere die Möglichkeit der formalen Überwälzung der 

Grundsteuer auf den Mieter diskutiert.  

2. Grundsätzliches 

Die Grundsteuer stellt eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden dar. Sie ist mit 

einem Gesamtaufkommen von rund 14 Mrd. Euro im Jahr 2017 nach der Gewerbesteuer (50 

Mrd. Euro) die aufkommensstärkste kommunale Steuerquelle. In diesem Aufkommen ist die 

Steuer sehr stabil und schwankt konjunkturell kaum. Als Objektsteuer auf Grund und Boden ist 

sie eine der ältesten Formen der Besteuerung. Das Steuerobjekt der Grundsteuer ist der Wert 

des Grundstücks (und der Bebauung). Das Steuersubjekt ist der Grundstückseigentümer, wobei 

die Inzidenz nicht nur bei diesem liegt, da die Grundsteuer als Nebenkosten auf die Mieter 

umgelegt werden kann. In der aktuellen Form ergibt sich die Steuerlast des Steuersubjekts aus 

der Multiplikation des Einheitswerts mit der Grundsteuermesszahl, die gesetzlich nach Nutzung 

des Gebäudes festgelegt ist, und einem gemeindespezifischen Hebesatz. Dieser erlaubt den Ge-

meinden, durch Festsetzung der Hebesätze die Höhe der Steuereinnahmen zu beeinflussen.  

Ausweichreaktionen, wie etwa durch Abwanderung, sind bei der Besteuerung von Grund und 

Boden nicht zu erwarten. Entsprechend nutzen die Kommunen die ihnen gewährte Steuerauto-

nomie zur Einnahmeerhöhung, sodass die Hebesätze über die Jahre deutlich angestiegen sind.4 

                                                 
3 Vgl. BMF (2018): Neuregelung der Grundsteuer, online verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html, Berlin. 
4 Vgl. Fuest, C. (2017): Handlungsbedarf in der deutschen Steuerpolitik, ifo Schnelldienst 6/2018, München. 
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Im Jahr 2017 betrug der bundesdurchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A für land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen 336 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute und unbe-

baute Grundstücke lag mit 470 % deutlich darüber. Durch die Anhebung der Hebesätze ist das 

Grundsteueraufkommen kontinuierlich angestiegen (Abbildung 1). Die Gemeindeeinahmen 

aus der Grundsteuer A beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 0,4 Mrd. Euro und diejenigen aus 

der Grundsteuer B auf etwa 13,6 Mrd. Euro. 

Abbildung 1: Aufkommen der Grundsteuer A und B in Millionen Euro 

 

Die Grundsteuer dient der Finanzierung lokaler öffentlicher Güter, also solcher, von denen kein 

Bürger einer Gemeinde ausgeschlossen werden kann, deren Nutzung aber vor allem Personen 

und Betrieben zugutekommt, die in der Gemeinde oder ihrer Nachbarschaft ansässig sind.5 

Weil die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer nicht mobil ist, ist sie eine ideale lokale Steuer 

und somit ein wesentliches Element eines rationalen Steuersystems. Dies ist jedoch noch kein 

Urteil über die Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Für eine Wertorientierung der Grund-

steuer spricht zum einen, dass die Grundstückswerte in einer Gemeinde von der Bereitstellung 

öffentlicher Güter in Abhängigkeit von ihrer Lage unterschiedlich beeinflusst sind. Daher soll-

ten Wertänderungen von Grund und Boden durch die Bemessungsgrundlage abgebildet wer-

den. Zum anderen befindet sich eine Kommune im Standortwettbewerb um Einwohner und 

                                                 
5 Siehe hierzu und dem Folgenden Wissenschaftlicher Beirat beim BMF (2010): Stellungnahme zur Reform der 
Grundsteuer, Berlin. 
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Unternehmen, die sich bei ihrer Wahl von der Ausstattung mit lokalen öffentlichen Gütern lei-

ten lassen. Somit muss eine Gemeinde in der Lage sein, den Nutzern die zusätzlichen direkten 

und indirekten Kosten anzulasten, die ein Haushalt oder ein Betrieb als Folge der Ansiedlung 

für eine Gemeinde verursacht (Grenzballungskosten). Dies bedeutet, dass die Nutzung des 

Grundstücks durch Wohn- und Betriebsgebäude sich in der Bemessungsgrundlage der Grund-

steuer reflektieren sollte. Diese Grundsätze legen nicht zwingend nahe, die Bemessungsgrund-

lage am Verkehrswert einer Immobilie zu orientieren. Sie erfordern lediglich, dass die Flächen-

nutzung und die Lage der Immobilie in die Bemessungsgrundlage einfließen. Vereinfachte und 

pauschalierte Ermittlungen der Bemessungsgrundlage sind folglich nicht ausgeschlossen. Al-

lerdings sollten diese nicht von längerfristigen Entwicklungen der Immobilienwerte losgelöst 

sein. Die alten Einheitswerte der Grundsteuer sind vor allem deshalb zu beanstanden.  

Aufgrund unangemessener Einheitswerte, die als Steuerbemessungsgrundlage der Grundsteuer 

dienen, stand diese schon länger in der Kritik. Nachdem über Jahre und verschiedene Initiativen 

hinweg keine gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer erreicht werden konnte, muss nun ge-

zwungenermaßen nachgebessert werden. In seinem Urteil vom 10. April 2018 begründet das 

Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit damit, dass der allgemeine Gleichheits-

grundsatz im Sinne des Grundgesetzes verletzt sei. Denn nach wie vor dienen Einheitswerte, 

die in den neuen Ländern aus dem Jahr 1935 und in den alten Ländern aus dem Jahr 1964 

stammen, als Grundlage zur Berechnung der Steuerschuld. Durch die Festschreibung der his-

torischen Wertverhältnisse ist der Bezug zu den heutigen Verkehrswerten verloren gegangen, 

obwohl im Bewertungsgesetz vorgesehen ist, die Wertansätze alle sechs Jahre neu festzustellen. 

Das Urteil lässt dem Gesetzgeber zunächst bis Ende des Jahres 2019 Zeit, ein Modell auszuar-

beiten, welches die Bewertung von Grundvermögen neu regelt. Dies gilt es anschließend bis 

zum Jahr 2024 kommunal umzusetzen.6 Die Zeit für eine aufwendige Neubewertung der rund 

35 Millionen Grundstücke und der Bebauung bleibt damit begrenzt. Weiter ließ das Bundes-

verfassungsgericht dem Gesetzgeber offen, Nachbesserungen am Ermittlungsverfahren der be-

anstandeten Einheitswerte im bestehenden Modell vorzunehmen oder die Grundsteuer völlig 

neu zu gestalten. Gäbe es keine Einigung auf eine Neuregelung der Grundsteuer, droht diese 

auszulaufen. Dies wäre mit hohen Mindereinnahmen der Kommunen verbunden. Nachdem die 

Länder in der Vergangenheit bereits über mögliche Neuregelungen diskutiert hatten, eine Re-

form der Grundsteuer aber immer wieder gescheitert war, hat das Bundesfinanzministerium am 

                                                 
6 Bundesverfassungsgericht (2018), Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer ver-
fassungswidrig – Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 - Rn. (1-181), Pressemitteilung Nr. 
21/2018, Karlsruhe. 
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28. November 2018 zwei Modelle vorgestellt: Ein reines wertunabhängiges Flächenmodell und 

ein Modell mit wertabhängiger Boden- und Gebäudekomponente.  

3. Das wertabhängige Modell des Bundesfinanzministeriums 

Das wertabhängige Modell – das vom Bundesfinanzministerium bevorzugt wird – bezieht den 

Bodenwert und den Wert der Bebauung mit ein.7 Es unterscheidet sich jedoch vom sogenannten 

„Kostenwert-Modell“, auf das sich eine Mehrheit der Länder bereits verständigt hatte. Anstelle 

pauschalierter Indikatoren sollen Ertragswerte zur Wertermittlung dienen. In der Grundkonzep-

tion bleibt es beim bekannten dreistufigen Verfahren zur Steuerfestsetzung: Einheitswert mal 

Steuermesszahl mal Hebesatz. Zur Ermittlung des Einheitswerts würde zunächst der Bodenwert 

durch die Multiplikation der Fläche mit den ortsbezogenen Bodenrichtwerten bewertet werden. 

Diese werden von Gutachterausschüssen bereits nahezu flächendeckend erhoben. Für unbe-

baute Grundstücke entspräche dies bereits der Bemessungsgrundlage.  

Für bebaute Flächen soll über die sogenannten Ertragswert- und Sachwertverfahren zusätzlich 

der Immobilienwert festgestellt werden. Ertragswerte werden anhand der tatsächlich vereinbar-

ten Nettokaltmiete und im Falle der Selbstnutzung über eine fiktive Miete, die sich am regio-

nalen Mietniveau orientiert, ermittelt. Während sich die Mietpreisbremse am örtlichen Miet-

spiegel orientiert, sollen die regionale Mieten zur Steuerfestsetzung auf Daten des Mikrozensus 

des Statistischen Bundesamtes basieren. Der bereits ermittelte Bodenwert wird in diesem Fall 

über die Gesamtnutzungsdauer abgezinst berücksichtigt und führt zum Einheitswert. Im Falle 

einer gewerblichen Nutzung der Bebauung, bei der keine relevante Miete ermittelt werden 

kann, soll das sogenannte Sachwertverfahren Anwendung finden. Der Sachwert des Gebäudes 

ermittelt sich demnach aus normierten Bewertungsparametern wie Normalherstellungskosten, 

dem Baupreisindex und der Bruttogrundfläche. Anschließend wird für die Alterswertminde-

rung und die Gesamtnutzungsdauer kontrolliert. Aus der Summe von Bodenwert und Sachwert 

wird anhand einer gesetzlich festgelegten regionalen Wertzahl der gesamte Einheitswert ermit-

telt. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen folgen weiter einem eigens konzipierten 

Bewertungsverfahren.  

Nach der erstmaligen Wertermittlung sind die Steuersubjekte in der Folge verpflichtet, sich alle 

sieben Jahre sowie nach jeder relevanten Änderung der Art, des Werts oder der Zurechnung 

des Grundbesitzes zu erklären. Ohne eine Korrektur der Steuermesszahl und der Hebesätze 

                                                 
7 Die Darstellung geht aus Unterlagen des BMF zu den Reformüberlegungen hervor. 
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würden die Neubewertungen der Gebäude zu einem deutlich gestiegenen Grundsteueraufkom-

men führen. Das Bundesfinanzministerium erwägt aus diesem Grund eine zusätzliche Aus-

gleichskomponente.8 

Der Vorteil des wertabhängigen Modells besteht darin, dass das Bewertungsverfahren zur Steu-

erfestsetzung Preise entlang des Marktmechanismus berücksichtigt. Wohnungen in besonders 

attraktiven Lagen würden entsprechend stärker besteuert. Damit käme es zu einer verursa-

chungsgerechten Anlastung der Kosten, die eine wachsende Bevölkerung und generell die Be-

reitstellung von öffentlichen Leistungen für die Kommune hervorruft. Dazu zählt beispiels-

weise der öffentliche Nahverkehr oder die soziale Infrastruktur, wie Kindergärten und Schulen. 

Die Eigenschaften einer Immobilie stellen hierbei einen wichtigen Indikator für die Nutzungs-

intensität des Grundstücks dar, der wiederum näherungsweise für die Inanspruchnahme kom-

munaler Leistungen herangezogen werden kann.9  

Nach Hey (2017) stellt der Vorschlag einer Wertbemessung am Ertragswert eine geeignete Re-

form dar, da sie nicht wie der Kostenwertansatz ein fehlendes Bewertungsziel aufweise. Ur-

sprünglich sei die Grundsteuer als eine Sollertragsteuer konzipiert worden und fuße damit auf 

dem Grundsatz, dass die Grundsteuer aus den erwartbaren Erträgen bezahlt werden solle.10 Ein 

sachgerechter Bewertungsmaßstab für Sollertragsteuern ist der im wertabhängigen Modell ver-

wendete (Miet-)Ertragswert. Hey (2017) sieht weder unüberwindbare rechtliche noch prakti-

sche Hindernisse bezüglich der Umsetzung einer solchen Steuergestaltung. Denn ein weiterer 

Vorteil der Verwendung von Ertragswerten bestehe darin, dass eine regelmäßige Neubewer-

tung der Immobilien vermieden werden könnte. Ohne eine Anpassung am Mietspiegel zur Er-

mittlung einer ortsüblichen Vergleichsmiete dürfte außerdem verhindert werden, „dass außer-

ordentliche Steigerungen des Mietenniveaus im Umfeld der eigenen Wohnung die Grundsteuer 

unverhältnismäßig erhöhen.“11 Gleichfalls würden langjährige Mieter, mit älteren Mietverträ-

gen und geringeren Nettokaltmieten, vor deutlichen Erhöhungen der Nebenkosten geschützt. 

Dies spräche gegen Segregationseffekte, die auf Dauer aber kaum zu vermeiden seien.  

                                                 
8 Vgl. BMF (2018): Neuregelung der Grundsteuer, online verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html, Berlin. 
9 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen wirt-
schaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
10 Vgl. Hey, J. (2017): Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reform der Bemessungsgrundlage der Grund-
steuer und der Entwicklung der Grundsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des Entwurfs eines zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 22.7.2016 und der geplanten Länderautonomie zur Festsetzung eige-
ner Grundsteuermesszahlen, im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID), 
Juni 2017, Köln. 
11  BMF (2018): Neuregelung der Grundsteuer, online verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html, Berlin. 
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Kritik am wertabhängigen Modell rührt zumeist von der Komplexität der Ermittlung her. So 

sei schon das geltende Grundsteuermodell nicht mehr aktualisiert worden und schließlich daran 

gescheitert. Die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist schränke eine umfassende Wer-

termittlung bei Gebäuden ebenfalls ein. Bei einem relativ geringen Aufkommen ließe sich die 

mit hohen administrativen Kosten verbundene Erhebung ohnehin nicht rechtfertigen.12 Zusätz-

lich biete die fiktive Miete Raum für juristische Auseinandersetzungen. Im Rahmen von Steu-

ergestaltungsmaßnahmen könnte außerdem versucht werden, die Nettokaltmiete künstlich zu 

senken, indem verschiedene Kosten in die Nebenkostenabrechnung verlagert werden.  

Von Kritikern wird zudem vorgebracht, dass das wertabhängige Modell in einem Zielkonflikt 

mit der Mietpreisbremse stehe. Würden doch insbesondere Mieten über die auf die Nebenkos-

ten umgelegte Grundsteuer auf besonders angespannten Märkten weiter steigen.13 Entspre-

chend würde die Wertberücksichtigung verstärkt zu Segregationseffekten führen, da sich at-

traktive Wohnlagen zusätzlich verteuern würden.14 Einer Aktivierung von mehr Wohnraum 

durch gesteigerte Wohnungsbauinvestitionen würde das Modell ebenfalls entgegenstehen, 

wenn Gebäude nach Baujahr progressiv besteuert würden. Einer höheren Besteuerung unbe-

bauten Bodens bedürfe es durch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung einer Grund-

steuer C ohnehin nicht.15 

4. Das wertunabhängige Modell des Bundesfinanzministeriums 

Das wertunabhängige Modell, als zweite Alternative, sieht eine Ermittlung des Einheitswerts 

ausschließlich nach Grundstücksgröße und Gebäudefläche vor. 16 Als reines Flächenmodell ist 

es unabhängig von Grundstücks- und Gebäudewert und ging bereits aus einer Initiative der 

Länder Bayern, Baden-Württemberg und Hessen hervor. Die Grundstücksfläche würde mit der 

Äquivalenzzahl von 2 Cent je Quadratmeter multipliziert, um die Bemessungsgrundlage des 

reinen Bodenbesitzes zu erhalten. Bei bebauten Grundstücken käme diese zweite Komponente 

hinzu und es würde lediglich durch die Art der Gebäudenutzung differenziert. Gewerblich ge-

nutzte Flächen würden mit 40 Cent entsprechend stärker besteuert werden als Wohnflächen mit 

20 Cent je Quadratmeter. Zur Feststellung der Gebäudeflächen würden vereinfachte Verfahren 

                                                 
12 Vgl. Fuest, C., Immel, L., Meier, V. und Neumeier, F. (2018): Reformoptionen für die Grundsteuer B: Eine 
empirische Analyse der Belastungswirkungen, ifo Schnelldienst 22/2018, München. 
13 Vgl. Boysen-Hogrefe, J. und Krolage, C. (2018): Die Grundsteuerreform nutzen, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 7. Dezember 2018, S. 20, Frankfurt. 
14 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
15 Vgl. Boysen-Hogrefe, J. und Krolage, C. (2018): Die Grundsteuerreform nutzen, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 7. Dezember 2018, S. 20, Frankfurt. 
16 Die Darstellung geht aus Unterlagen des BMF zu den Reformüberlegungen hervor. 
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zum Einsatz kommen, die ausschließlich die bebaute Grundfläche und die Gebäudehöhe be-

rücksichtigen. Im zweistufigen Verfahren würde durch das direkte Miteinbeziehen der Äquiva-

lenzzahlen keine Steuermesszahl mehr verwendet. Die aktuelle Grundsteuer A für land- und 

forstwirtschaftliche genutzte Flächen würde nicht fortgeführt.  

Vorteil des Flächenmodells ist die einfache Berechnung und die damit verbundene schnelle 

Umsetzbarkeit. Generell sei eine möglichst einfache Berechnung der Bemessungsgrundlage aus 

finanzwissenschaftlicher Sicht zu bevorzugen, es erhöhe die Transparenz und diene damit auch 

der Akzeptanz der Steuer.17 Entsprechend ließe das wertunabhängige Modell kaum Anhalts-

punkte für juristische Auseinandersetzungen. Außerdem dürften die Belastungsunterschiede 

zum Status quo für die allermeisten Steuersubjekte nur relativ gering ausfallen.18 

Am wertunabhängigen Modell wird jedoch kritisiert, dass Wohnungen mit gleicher Grund-

stücks- und Wohnfläche, wie etwa eine Villa in exklusiver Lage und ein Einfamilienhaus am 

Stadtrand, gleich besteuert würden.19 Hierfür dürfte einerseits die Akzeptanz in der Bevölke-

rung gering sein. Außerdem ist fraglich, ob das Modell dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 

einer gleichmäßigen Besteuerung gerecht würde. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass 

werthaltige unbebaute Grundstücke durch die geringe Äquivalenzzahl gegenüber heute deutlich 

entlastet würden. Das gleiche gilt für – gemessen an den Bodenwerten – untergenutzte Grund-

stücke.20 Mit der Einführung des Flächenmodells würde eine Bebauung also weniger attraktiv 

werden und wäre damit gegenüber Maßnahmen, welche die angespannte Wohnlage in Bal-

lungszentren verbessern sollen, kontraproduktiv. 

5. Eine Einordnung beider Modelle 

Generell folgt die Legitimation von Steuern zwei zentralen finanzwissenschaftlichen Prinzi-

pien, dem Äquivalenz- und dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Das Äquivalenzprinzip entspricht 

der Übertragung marktwirtschaftlicher Mechanismen in das Steuersystem. Für eine entrichtete 

Steuer erhält das Steuersubjekt eine staatliche Gegenleistung. In Form öffentlicher Güter sind 

diese in der Regel jedoch nicht einzelnen Individuen zurechenbar.21 Als Gemeindesteuer mit 

                                                 
17 Vgl. Fuest, C., Immel, L., Meier, V. und Neumeier, F. (2018): Reformoptionen für die Grundsteuer B: Eine 
empirische Analyse der Belastungswirkungen, ifo Schnelldienst 22/2018, München. 
18 Vgl. Boysen-Hogrefe, J. und Krolage, C. (2018): Die Grundsteuerreform nutzen, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 7. Dezember 2018, S. 20, Frankfurt. 
19 Vgl. BMF (2018): Neuregelung der Grundsteuer, online verfügbar unter: https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html, Berlin. 
20 Vgl. Bach, S. (2018): Grundsteuerreform: Aufwändige Neubewertung oder pragmatische Alternativen, DIW 
aktuell Nr. 9, Berlin. 
21 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
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besonderem Ortsbezug dürften beide Reformvorschläge diesem Prinzip dem Grunde nach ent-

sprechen.22 Jedoch vernachlässigt das wertunabhängige Flächenmodell die Grenzballungskos-

ten, während diese im wertabhängigen Modell berücksichtigt sind.23 Ohne eine Einbeziehung 

des Bodenwerts würden Kommunen nicht an Wertsteigerungen beteiligt, die durch die Bereit-

stellung öffentlicher Leistungen entstehen. Damit würde die Grundsteuer dem Äquivalenzprin-

zip im weiteren Sinne nicht gerecht.24 Dem steht entgegen, dass sich viele kommunale Leistun-

gen in Zusammenhang mit Grundbesitz ohnehin über individuelle Gebühren und Abgaben fi-

nanzieren. Als Beispiel nennt Homburg (2018) Anliegerbeiträge für den Straßenausbau.25  

Das Leistungsfähigkeitsprinzip erfordert einen höheren Steuerbetrag für Steuersubjekte mit hö-

herer Leistungsfähigkeit. Bezüglich der Konformität mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip wird 

von Kritikern bezweifelt, inwiefern dieses überhaupt für besteuerte Objekte gelten kann. Fuest 

et al. (2018) sind der Meinung, dass sich eine reine Objektsteuer nicht an der Leistungsfähigkeit 

der Eigner bemessen könne.26 Der Sachverständigenrat weist jedoch darauf hin, dass der Ein-

heitswert, der sich nach dem Grundbesitz und der Bebauung berechnet, stark mit der individu-

ellen Leistungsfähigkeit korreliert sei. Gemessen am Leistungsfähigkeitsprinzip solle die 

Grundsteuerfestsetzung also nicht vollkommen unabhängig vom Gebäudewert sein, sodass das 

wertabhängige Modell in dieser Hinsicht besser abschneide.27 

6. Umlagefähigkeit, Aufkommensneutralität, Grundsteuer C 

Durch die Umlagefähigkeit der Grundsteuer liegt die Inzidenz beim Mieter. Damit ist sie ef-

fektiv eine Steuer auf das Gut Wohnen.28 Im Rahmen des Reformprozesses erwägt Bundesfi-

nanzminister Scholz offenbar die Umlagefähigkeit einzuschränken.29 Durch die Reform der 

Grundsteuer dürften sowohl Mieter als auch Immobilienbesitzer im wertabhängigen Modell auf 

                                                 
22 Vgl. Hey, J. (2017): Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reform der Bemessungsgrundlage der Grund-
steuer und der Entwicklung der Grundsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des Entwurfs eines zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 22.7.2016 und der geplanten Länderautonomie zur Festsetzung eige-
ner Grundsteuermesszahlen, im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID), 
Juni 2017, Köln. 
23 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
24 Vgl. Bach, S. (2018): Grundsteuerreform: Aufwändige Neubewertung oder pragmatische Alternativen, DIW 
aktuell Nr. 9, Berlin. 
25 Vgl. Homburg, S. (2018): Ein Vorschlag zur Grundsteuerreform, Wirtschaftsdienst, 98 (2018), Heft 3. 
26 Vgl. Fuest, C., Immel, L., Meier, V. und Neumeier, F. (2018): Reformoptionen für die Grundsteuer B: Eine 
empirische Analyse der Belastungswirkungen, ifo Schnelldienst 22/2018, München. 
27 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
28 Vgl. Homburg, S. (2018): Ein Vorschlag zur Grundsteuerreform, Wirtschaftsdienst, 98 (2018), Heft 3. 
29 Vgl. „Scholz zu Grundsteuer-Reform – "Entspannt Euch, Leute"“, Reuters, 29. November 2018. online verfüg-
bar unter: https://de.reuters.com/article/deutschland-grundsteuer-scholz-idDEKCN1NY1CO 
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angespannten Wohnungsmärkten von der neuen Steuer deutlich stärker betroffen sein. Einer-

seits könnte ohne die Umlage auf Mieter zwar verhindert werden, dass sich der Preisdruck auf 

Mieten weiter erhöht, andererseits dürften mit den höheren Kosten für Vermieter auch die In-

vestitionen in neue Wohnungen ausgebremst werden. Damit die Grundsteuer weiterhin den 

Charakter einer Realsteuer behält, sollte die Umlagefähigkeit aus finanzwissenschaftlicher 

Sicht erhalten bleiben. Realsteuern zeichnen sich dadurch aus, dass die Steuer bei demjenigen 

anfällt, dem sie entsprechend des Äquivalenzprinzips zuzurechnen ist. Eine Abschaffung der 

Umlagefähigkeit würde daher vielmehr dazu führen, dass die Grundsteuer zu einer reinen Ver-

mögensteuer degeneriert.  

Aus Effizienzgründen, insbesondere zur Anlastung von Grenzballungskosten, sollte die Grund-

steuer zwingend den Anwohner und am Standort befindlichen Unternehmen angelastet werden, 

die von lokalen öffentlichen Gütern profitieren. Wird sie dem Eigentümer angelastet, so zahlen 

Auswärtige für lokal bereitgestellte öffentliche Güter, die diese überhaupt nicht nutzen. Es 

kommt zum Steuerexport. Dadurch entstehen Anreize, lokale öffentliche Güter auf ineffizien-

tem Niveau bereitzustellen. 

Da die Reform soweit wie möglich aufkommensneutral ausgestaltet sein soll, bedürfte es bei 

den neuen, höheren Einheitswerten einer Anpassung der gesetzlichen Steuermesszahl wie der 

kommunalen Hebesätze. Unabhängig von der letztendlichen Ausgestaltung der Steuer darf je-

doch angezweifelt werden, dass alle Kommunen, bei denen das Hebesatzrecht verbleibt, ent-

sprechende Anpassungen vornehmen und sich dadurch keine reforminduzierte Steuererhöhung, 

sozusagen durch die Hintertür, für Bewohner und Unternehmen ergibt. Zusätzlich wird es durch 

die Verschiebung der Einheitswerte in der Bemessungsgrundlage zu interkommunalen Auf-

kommensverschiebungen kommen. Selbst bei gleichbleibendem kommunalem Steueraufkom-

men wird es unweigerlich Gewinner und Verlierer der Reform geben. Entsprechend sollte die 

Prämisse der Reform diesbezüglich sein, bestehende Verzerrungen abzubauen und nicht indi-

viduelle Belastungsverschiebungen zum Status quo einzudämmen.30 

Zuletzt etwas in den Hintergrund geraten ist die sogenannte Grundsteuer C oder Baulandsteuer. 

Aus Sicht der Bundesregierung soll gemäß Koalitionsvertrag die Angebotsausweitung von 

Bauland steuerlich stimuliert werden.31 Die Grundsteuer C würde es Kommunen ermöglichen, 

                                                 
30 Vgl. Henger, R. und Schaefer, T. (2018): Grundsteuerreform: historische Chance für die Bodenwertsteuer, Wirt-
schaftsdienst, 98 (2018), Heft 3. 
31  Vgl. Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD, online verfügbar unter: 
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 
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unbebautes Bauland spezifisch zu besteuern. Damit stellt sie steuersystematisch eine ergän-

zende Grundsteuer dar. Aktuell werden unbebaute Flächen deutlich geringer besteuert als be-

baute. Nach Einschätzung des Sachverständigenrates sollte die Grundsteuer in Zukunft weiter-

hin nicht spezifisch ausgestaltet werden. Es sei unklar, welche Gründe es dafür gebe, dass Bau-

flächen brachlägen. Spekulatives Horten von Grundstücken könne ohnehin nur ausgeschlossen 

werden, sofern der Grundsteuersatz auf unbebaute Flächen höher sei als deren Rendite. Damit 

könne es dazu kommen, dass unbebautes Land stärker besteuert würde als bebautes.32 Schon in 

den 1960er Jahren hatte sich eine solche Steuer als wenig treffsicher erwiesen und die Erwar-

tungen an das Instrument zur Ausweitung der Bereitstellung von Bauland wurden enttäuscht. 

5. Fazit 

Bei der Ausgestaltung der Grundsteuerreform müssen verschiedene Zielkonflikte austariert 

werden. Oftmals wird eine Bodenwertsteuer, die sich ausschließlich an Fläche und Bodenricht-

werten bemisst, als pragmatische Alternative vorgeschlagen.33 Die Bodenwertsteuer würde je-

doch nicht automatisch zu einer Internalisierung der Preisentwicklung in Ballungszentren füh-

ren, da sich Bevölkerungsveränderungen nicht zwangsläufig in Bodenwertänderungen nieder-

schlagen müssten.34 Entsprechend sollte die Grundsteuer nicht vollkommen unabhängig vom 

Gebäudewert sein. Aus Sicht des Sachverständigenrates könnte daher eine hybride Lösung die 

effizienteste sein. Ausgehend von einem Flächenmodell könnten pauschalierte Kriterien ange-

wendet werden, um etwa die Nutzung oder die Lage des Grundstücks in die Wertermittlung 

miteinzubeziehen, ohne dass sich daraus zu große Segregationseffekte ergeben. Damit würde 

man den Erfassungsaufwand in Grenzen halten. 

Zwingend ist die Beibehaltung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf den Mieter. Nur so 

lässt sich die vorgängige effizienzorientierte Argumentation für die Grundsteuer rechtfertigen. 

Will man Mieter in Ballungszentren, in denen die Mieten bereits relativ hoch sind, vor weiteren 

durch die Grundsteuer induzierten Mietsteigerungen schützen, wäre eine wertunabhängige flä-

chenorientierte Grundsteuer allemal der Abschaffung der Umlagefähigkeit vorzuziehen.  

                                                 
32 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2018): Vor wichtigen 
wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, Jahresgutachten 2018/19, Wiesbaden. 
33 Vgl. etwa Bach, S. (2018): Grundsteuerreform: Aufwändige Neubewertung oder pragmatische Alternativen, 
DIW aktuell Nr. 9, Berlin, oder Henger, R. und Schaefer, T. (2018): Grundsteuerreform: historische Chance für 
die Bodenwertsteuer, Wirtschaftsdienst, 98 (2018), Heft 3. 
34 Vgl. Richter, W.F. (2016): Reform der Grundsteuer: Ein Plädoyer für eine wertorientierte und gleichmäßige 
Besteuerung von Boden und Gebäuden, ifo Schnelldienst 22/2016, 69. Jahrgang, 24. November 2016, München. 
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